
 

 
 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

Kurfürsten-Anlage 38-40 

69115 Heidelberg 

 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis 

- Veterinäramt und Verbraucherschutz - 

zur Gebietsfestlegung der Sperrzone I und Festlegung der Seuchen-

bekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone betref-

fend die Afrikanische Schweinepest nach der Verordnung (EU) 

2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) sowie der 

Schweinepest-Verordnung 

 
Aufgrund Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 und 2 VO (EU) 2023/594 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. b), 

Abs. 2, 71 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. §§ 14d und 14e der Schweinepest-Verord-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juli 2020 (BGBl. I. S. 1605), die 

zuletzt durch Art. 1 der Verordnung vom 06. November 2020 (BAnz AT 09.11.2020 

V1) geändert worden ist, ergeht auf dem Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises folgende: 

 

 

Allgemeinverfügung 

I. 

Die Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone I und Festlegung der 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone betreffend die 

Afrikanische Schweinepest des Landkreises Rhein-Neckar-Kreis vom 10.07.2025 wird 

aufgehoben und durch diese ersetzt.  

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen (ASP) wird fol-

gende Sperrzone festgelegt: 

1. Eine Sperrzone I. Diese ist in dem als Anlage beigefügten Kartenausschnitt 

als grüne Fläche dargestellt.  

 

2. Sie betrifft ganz oder teilweise die Städte und Gemeinden:              

a) Brühl 

b) Schwetzingen 

c) Plankstadt 

d) Eppelheim 

e) Ketsch 

f) Oftersheim 

g) Hockenheim 



h) Leimen (Stadt) 

i) Leimen (St. Ilgen) 

j) Sandhausen 

k) Gaiberg 

l) Bammental 

m) Neckargemünd 

n) Wiesenbach 

o) Schönau 

p) Heddesbach 

q) Schönbrunn (Schönbrunn) 

r) Schönbrunn (Moosbrunn) 

s) Eberbach (Pleutersbach) 

t) Eberbach (Brombach) 

u) Eberbach (Gebiet westlich der B45) 

II. 

1.   In der Sperrzone I gelten folgende Anordnungen: 

1.1. Wildschweine / Jagd betreffende Maßnahmen 

1.1.1. Für die Jagd gelten in der Sperrzone I folgende Einschränkungen:  

a) Die Durchführung von Bewegungsjagden und Erntejagden ist unter fol-
genden Einschränkungen erlaubt:  
 
Die Durchführung von Bewegungsjagden und Erntejagden ist auf den 
folgenden Gemarkungen untersagt: 
 

Schönau 
Schönau (Altneudorf)  
Heddesbach  
Eberbach (Brombach) 
 

Ausnahmen hiervon können im Einzelfall auf schriftlichen Antrag (An-
trag an infoASP@rhein-neckar-kreis.de) von der zuständigen Veteri-
närbehörde im Benehmen mit der Jagdbehörde und der Forstbehörde 
genehmigt werden. Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn das 
Risiko, dass Wildschweine die Sperrzone I verlassen, als sehr gering 
einzustufen ist (z.B. natürliche Barrieren, wildschweinfreie Gebiete). 
Die Genehmigung ist mit einer Auflage zu versehen, dass bei Bewe-
gungsjagden lediglich kurz jagende Hunde eingesetzt werden und bei 
Erntejagden ein Einsatz von Hunden nicht erlaubt ist.  
 
 
 
 
 



1.1.2. Es wird zur verstärkten Bejagung von Wildschweinen in der Sperrzone I 

aufgerufen.  

Bei der Jagdausübung nach Ziff. 1.1.1 sowie Ziff. 1.1.2 sind folgende Biosicher-

heitsmaßnahmen einzuhalten:  

Halter von Hausschweinen und Mitarbeiter von Hausschwei-
nebetrieben dürfen nicht an der Jagd teilnehmen. 
Jeglicher Kontakt von Hunden mit Wildschweinen ist zu ver-
meiden. 
Sofern ein Kontakt von Hund oder Mensch mit Wildschweinen 
nicht vermieden werden kann, ist eine Dekontamination durch-
zuführen. Das bedeutet mindestens abwaschen insbesondere 
der Hundepfoten, des Fanges, der Riemen, Halsbänder mit 
geeignetem Shampoo. Reinigung und Desinfektion der 
Schuhe oder Schuhwechsel vor Zustieg in das genutzte Kraft-
fahrzeug. Desinfektion der Transportbox. 
Beim Verlassen der Sperrzone I ist in jedem Fall eine Dekon-
tamination der Schuhe vor dem Zustieg in das genutzte Fahr-
zeug durchzuführen oder die Schuhe zu wechseln. Ebenso ist 
das Fahrzeug vorab möglichst äußerlich zu reinigen und zu 
desinfizieren, sofern Wege verlassen wurden. Bevor Hunde in 
die Fahrzeugbox gesetzt werden sind mindestens Fang und 
Pfoten zur reinigen. Die Jagdkleidung ist regelmäßig bei min-
destens 60 Grad unter Zugabe von Waschmittel zu reinigen. 
Fahrzeuge, die bei der Jagd in Sperrzonen eingesetzt wurden, 
dürfen ohne vorhergehende Reinigung und Desinfektion nicht 
auf einen Schweinehaltungsbetrieb fahren. Hund und 
Jagdkleidung dürfen ohne Reinigung und Waschung nicht auf 
einen Schweinehaltungsbetrieb gebracht werden. 
 

Für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden: 

1.1.3. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden, haben 

Jagdausübungsberechtige sicherzustellen, dass jedes erlegte Wild-

schwein unverzüglich mit einer weißen Wildmarke gekennzeichnet und 

in auslaufsicheren Behältnissen zu der üblicherweise genutzten Wild-

kammer gebracht wird. Auch das Aufbrechen darf erst an diesem Ort er-

folgen.  

1.1.4. Konfiskate eines jeden erlegten Wildschweins sind an einer Verwahr-

stelle in den dafür vorgesehenen Behältnissen für den Zweck der un-

schädlichen Beseitigung in einem Verarbeitungsbetrieb für Material der 

Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der VO (EG) Nr. 1069/2009 zu 

entsorgen. Der Transport hat in auslaufsicheren, leicht zu reinigenden 

Behältnissen zu erfolgen. 



1.2.2. Jagdausübungsberechtigte haben sicherzustellen, dass von jedem er-
legten Wildschwein Proben zur serologischen und virologischen Unter-
suchung auf Afrikanische Schweinepest entnommen und jeweils mit ei-
nem Untersuchungsantrag und unter Angabe des genauen Ortes (Re-
vier-ID und mit GPS-Daten) an das Chemische und Veterinäruntersu-
chungsamt (CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung übersandt werden. 
Beim Versand der Proben ist sicherzustellen, dass keine bluthaltigen 
Flüssigkeiten außerhalb der Probenbeutel auftreten. 

1.1.5. Jedes erlegte Wildschwein ist bis zum Vorliegen des negativen Untersu-

chungsergebnisses in der üblicherweise genutzten Wildkammer unter 

Kontrolle des Jagdausübungsberechtigten aufzubewahren. Alternativ 

besteht die Möglichkeit, dass der Jagdausübungsberechtigte das in der 

Sperrzone I erlegte Wildschwein zerlegt und die Stücke bis zum Vorlie-

gen eines negativen Untersuchungsergebnisses in verschlossenen Va-

kuumbeuteln aufbewahrt; diese dürfen tiefgefroren werden.  Jeder Vaku-

umbeutel muss mit der Nummer der (weißen) Wildursprungsmarke zur 

Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet sein und alle Wildteile in einem eige-

nen Behältnis aufbewahrt (z.B. Plastiksack) sein. Ein Inverkehrbringen 

ist erst nach Vorliegen eines negativen Untersuchungsergebnisses zu-

lässig. Bei einem positiven Untersuchungsergebnis müssen alle Tierkör-

per in der Wildkammer, die Kontakt zu dem positiv getesteten Tierkörper 

hatten, nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde durch speziell 

geschultes Personal unschädlich beseitigt werden. Eine Beseitigung des 

Tierkörpers sowie der zur selben Zeit in der Wildkammer befindlichen 

Tierkörper hat auch in dem Fall zu erfolgen, wenn durch das CVUA auf-

grund mangelhafter Probeeinsendung kein Probeergebnis zur Verfügung 

gestellt werden kann.   

Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden: 

1.1.6. Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden, müssen 

die Tierkörper mit einer Wildmarke gekennzeichnet, beprobt und nach 

negativem Untersuchungsergebnis über die bekannten Verwahrstellen 

im Rhein-Neckar-Kreis oder an einem von der zuständigen Veterinärbe-

hörde bestimmten Ort unschädlich beseitigt werden. Jede Probe ist mit 

einem Untersuchungsantrag an das Chemische- und Veterinäruntersu-

chungsamt (CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung zu übersenden. 

1.1.7. Jagdausübungsberechtigte  

a) sind zu einer verstärkten Fallwildsuche nach verendeten Wildschweinen 

aufgerufen,  

b) haben jedes verendet, schwerkrank oder in sonstiger Weise verhaltens-

auffällig aufgefundene Wildschwein der zuständigen Veterinärbehörde 

des Rhein-Neckar-Kreises (Mail: infoASP@Rhein-Neckar-Kreis.de, Tel. 

0175-8291855 oder unter www.rhein-neckar-kreis.de/asp Meldeportal 

für Fallwild) unverzüglich, unter Angabe des genauen Fundortes (wenn 

mailto:infoASP@Rhein-Neckar-Kreis.de
http://www.rhein-neckar-kreis.de/asp


möglich mit GPS-Daten) zu melden. Die Kennzeichnung, Probenahme, 

Bergung und unschädliche Beseitigung der verendet aufgefundenen 

Wildschweine obliegt ausschließlich dem vom Rhein-Neckar-Kreis be-

stimmten Personal. 

1.1.8. Hunde und Gegenstände (auch Fahrzeuge) sowie Schuhwerk, die bei 

jagdlichen Maßnahmen verwendet wurden und mit Wildschweinen oder 

mit Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen sind, sind zu rei-

nigen und (im Falle von Gegenständen und Schuhwerk) mit einem gegen 

das ASP-Virus wirksamen Desinfektionsmittel gründlich zu behandeln. 

Hundehalter und Jagdausübungsberechtigte haben dies sicherzustellen. 

Personen, die mit Wildschweinen oder mit Teilen von Wildschweinen in 

Berührung gekommen sind, haben sich ebenfalls gründlich zu reinigen 

und mindestens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel zu desin-

fizieren. 

1.1.9. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile so-

wie Gegenstände, mit denen Wildschweine in Berührung gekommen 

sein können, dürfen in Hausschweinhaltungen nicht verbracht werden. 

Verbringungsverbote: 

1.1.10. Das Verbringen von lebenden Wildschweinen innerhalb und außerhalb 

der Sperrzone I ist im gesamten und aus dem Gebiet des Rhein-Neckar-

Kreises heraus verboten. 

1.1.11. Das Verbringen von in der Sperrzone I erlegten Wildschweinen bzw. von 

frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen, ande-

ren Erzeugnissen tierischen Ursprungs und sonstiger tierischer Neben- 

und Folgeprodukte, das oder die von Wildschweinen gewonnen 

wurde(n), ist innerhalb der Sperrzone I und aus dieser heraus verboten. 

Das Verbot gilt auch für den privaten häuslichen Gebrauch und für die 

Abgabe von kleinen Mengen von Wildschweinen oder Wildschwein-

fleisch direkt an den Endverbraucher und örtliche Betriebe des Einzel-

handels, die diese direkt an Endverbraucher abgeben. Abweichend vom 

Verbringungsverbot ist das Verbringen von innerhalb der Sperrzone I er-

legten Wildschweinen von dem Erlegeort/Fundort in die üblicherweise 

genutzte Wildkammer zulässig, sofern sich diese in der Sperrzone I be-

findet. Außerdem ist das Verbringen in eine von den Behörden gesondert 

aufgestellte Wild-/Kühlkammer in der Sperrzone I zulässig.   

Abweichend vom Verbringungsverbot ist das Verbringen von frischem 

Wildschweinefleisch, Fleischzubereitungen oder Fleischerzeugnissen, 

die aus solchem Fleisch bestehen oder solches enthalten, innerhalb oder 

aus der Sperrzone I in andere Gebiete erst nach einer negativen virolo-

gischen Untersuchung auf ASP unter Genehmigungsvorbehalt der zu-

ständigen Behörde zulässig. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn nach 



Erhalt eines negativen Befundes eine Kontaktaufnahme durch das Vete-

rinäramt nicht erfolgt. 

1.2 Landwirtschaft betreffende Maßnahmen 

1.2.1.  Schweinehalter haben unverzüglich  

a) dem Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises (Mail:  

infoASP@Rhein-Neckar-Kreis.de) 

i) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart 

und ihres Standortes sowie  

ii) die Anzahl der verendeten Schweine sowie jede Änderung anzuzeigen, 

iii) die Anzahl der erkrankten, insbesondere fieberhaft erkrankten 

Schweine zu melden. 

b) sämtliche Schweine so abzusondern, dass sie nicht mit wildlebenden 

Schweinen in Berührung kommen können,  

c)  verendete oder erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrika-

nische Schweinepest nicht ausgeschlossen werden kann, nach näherer 

Anweisung der zuständigen Behörde serologisch und virologisch auf Af-

rikanische Schweinepest untersuchen zu lassen, 

d)  Futter, Einstreu, Beschäftigungsmaterial und sonstige Gegenstände, mit 

denen Schweine in Berührung kommen können, für Wildschweine unzu-

gänglich aufzubewahren, 

e)  funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen 

der Ställe oder sonstigen Standorten einzurichten.  

f)  sicherzustellen, dass 

i) der Betrieb nur mit Schutzkleidung betreten wird und diese unverzüglich 

nach Verlassen des Stalls oder sonstigen Standorts abgelegt, gereinigt 

und desinfiziert oder, im Falle von Einwegschutzkleidung, diese unver-

züglich nach Gebrauch so beseitigt wird, dass eine Seuchenverbreitung 

vermieden wird, 

ii) Schuhwerk vor dem Betreten und Verlassen des Betriebs sowie nach 

Verlassen eines Stalles oder sonstigen Standorts gereinigt und desinfi-

ziert wird. 

g)  Schweinehalter haben tagesaktuelle Aufzeichnungen über alle Perso-

nen, die im Betrieb Flächen besuchen, in denen Schweine gehalten wer-

den, zu führen und diese der zuständigen Behörde auf Anfrage zur Ver-

fügung zu stellen. 



1.2.2.  Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf 

betrieblichen Wegen, dürfen Schweine nicht getrieben werden. 

1.3. Die Verbringung von Schweinen, die in einem in der Sperrzone I gelege-

nen Betrieb gehalten werden, in andere Mitgliedstaaten oder Drittländer 

ist verboten. Ausnahmen können unter den Voraussetzungen des Art. 9 

Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 auf schriftlichen An-

trag von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Innerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland dürfen die Schweine genehmigungsfrei ver-

bracht werden. 

1.4.  Zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest wer-

den in der Sperrzone I Zäune errichtet; diese können mobil oder fest sein. 

Die Errichtung von mobilen oder festen Zäunen in der Sperrzone I ist für 

die Dauer der Geltung dieser Allgemeinverfügung von Grundeigentü-

mern, Nutzungsberechtigten und Personen, die so am Durchgang gehin-

dert werden, zu dulden. Durchlässe und Tore sind immer geschlossen zu 

halten und nach Verwendung immer wieder unverzüglich zu verschlie-

ßen. 

 

1.5.  Grundstückseigentümer und Grundstücksbesitzer haben das Betreten 

ihrer Grundstücke in der freien Landschaft und in den unmittelbar daran 

angrenzenden Bereichen in Ortslagen durch  

 

a) Beauftragte der Veterinärbehörde und diese begleitende, waffentra-

gende Personen zum Zwecke der Suche von Kadavern von Wildschwei-

nen mit Suchhunden oder  

 

b) beauftragte Personen der Veterinärbehörde, die Drohnen zu diesem 

Zweck steuern oder 

 

c) Beauftragte der Veterinärbehörde zum Zwecke der Bergung und Bepro-

bung von Kadavern von Wildschweinen 

 

zu dulden. 

 

III. 

Die unter Ziffer I und II getroffenen Anordnungen sind solange gültig, bis eine neue 

Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone I und Festlegung der Seu-

chenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone betreffend die Afri-

kanische Schweinepest in Kraft tritt, längstens für sechs Monate ab dem Zeitpunkt der 

Bekanntgabe. 



IV. 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Verfügung wird 

hiermit angeordnet. 

 

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als 

bekannt gegeben. 

 

Hinweis an Jagdausübungsberechtigte bezüglich des Aufrufs zur verstärkten 

Bejagung (Ziffer II 1.1.2): 

Falls es erforderlich wird, kann die zuständige Behörde nach den genannten Vorschrif-

ten Maßnahmen in Bezug auf die verstärkte Bejagung anordnen und dann, wenn eine 

unverzügliche und wirksame verstärkte Bejagung durch den Jagdausübungsberech-

tigten nach den der zuständigen Behörde vorliegenden Erkenntnissen nicht hinrei-

chend sichergestellt ist, kann die Behörde die Bejagung durch andere Personen als 

den Jagdausübungsberechtigten vornehmen lassen. In diesem Fall sind die Jagdaus-

übungsberechtigten verpflichtet, die Bejagung durch diese Personen zu dulden und 

die erforderliche Hilfe zu leisten.  

Sehen Jagdausübungsberechtigte sich nicht in der Lage, dem Aufruf zur verstärkten 

Bejagung zu folgen, so werden sie um einen frühzeitigen Hinweis gebeten, damit eine 

einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. 

 

 

 

Hinweis zur Bekanntmachung 

 

(1) Gemäß § 41 Abs. 4 S. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württem-

berg in Verbindung mit der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntma-

chungen des Rhein-Neckar-Kreises vom 05. April 2016 wird diese Allgemein-

verfügung im Internet unter der Adresse des Rhein-Neckar-Kreises www.rhein-

neckar-kreis.de unter der Rubrik Bekanntmachungen verkündet. 

(2) Die verkündete Allgemeinverfügung kann mit Begründung im „Amt 03 Büro des 

Landrats“ des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis in der Kurfürsten-Anlage 38-

40, 69115 Heidelberg, während der Öffnungszeiten des Landratsamts kosten-

los eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung können als Ordnungswidrigkeit 

geahndet werden. 

http://www.rhein-neckar-kreis.de/
http://www.rhein-neckar-kreis.de/


Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-

gabe Widerspruch beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40, 

69115 Heidelberg oder bei jeder anderen Dienststelle des Rhein-Neckar-Kreises er-

hoben werden.  

 
  
Heidelberg, den 09.12.2025 
 

gez. Dr. Hagel 

 

Amtsleitung  

Veterinäramt und Verbraucherschutz 


		2025-12-09T05:57:53+0000
	Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis




